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Schreiberversehen für das allein in den Zusammenhang pas­
sende praecelsus.

Zu S. 489 A. 4. S. 490 A. 2. Aus Versehen ist Sym­
machus hier als Consul des J. 522 bezeichnet und nicht als 
Consul des J. 485. Danach dürfte caput senatus nicht einen 
von dem Herrscher bestellten Vormann des Senats bezeich­
nen, sondern einfach den nach der senatorischen Rangordnung 
an der Spitze stehenden Senator.

Zu S. 505. Die richtige Auffassung der Stellung Theode­
richs bestätigt sich weiter durch den aus derselben entwickelten 
Exarchat, dessen Entstehung übrigens Hartmann in der oben 
angeführten Schrift in allem Wesentlichen richtig dargelegt 
hat. Wenn der Gothenkönig als ständiger magister militum 
in Italia für Byzanz functionirt hatte, so musste nach dem 
Sturz der Gothenmacht dieses Amt wieder in der durch das 
byzantinische Schema gegebenen Form besetzt, für den neu 
gewonnenen Reichstheil ein oberster Militärchef ohne Lebens­
länglichkeit und Erblichkeit bestellt werden. Auch in Africa, das 
freilich formell vom Reiche getrennt gewesen war, lagen nach 
dessen Wiedereroberung die Verhältnisse ganz ähnlich. Der Sache 
nach ist dies auch dort wie hier geschehen; Belisar, Solomon, 
Johannes in Africa, Beiisar, Narses, Smaragdus in Italien sind 
wesentlich die in Thracien wie im Orient als magistri militum 
bezeichneten Obercommandanten. Was sie von diesen unter­
scheidet, ist hauptsächlich die Titulatur. Zwar für Africa gilt nicht 
einmal dies, insofern dort die Inschriften namentlich den Solo­
mon einfach magister militum nennen und diese Benennung 
hier erst nach längerer Zeit abgekommen ist.1A ber im 
byzantinischen Italien erscheint der Magistertitel in solchem 
officiellen Gebrauche nicht, wahrscheinlich weil er, nach Aus­
weis der Briefe Gregors, dort häufig an Offiziere niederen Ranges 
vergeben ward und daher den Oberfeldherrn nicht hinreichend 
charakterisirte. Hier hat einige Zeit das Amt bestanden ohne 
officielle Titulatur — wenigstens können wir für Beiisar keine 
nachweisen und legt Narses, von dem wir Inschriften besitzen2, 
sich nur Rangtitel (vir gloriosissimus, vir excellentissimus, 
Patricius') bei; insofern unrichtig, obwohl sachlich zutreffend 
betrachten die späteren Byzantiner schon ihn als Exarchen.

1) Die in Karthago zum Vorschein gekommene Inschrift des Ex­
archen von Italien Smaragdus (C. VIII, 10529), welche sowohl Diehl 
(S. 171) wie Hartmann (S. 114) anführen, ist nach Reinachs Zeugniss, 
der den Stein gesehen hat, eine in Rom angefertigte und nach Tunis 
exportirte Copie derjenigen der Phokassäule (Eph. ep. V p. 538). 
2) C. I. L. VI, 1199. X, 8045, 14.


